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5. InteressenkonȽikte

Ein InteressenkonȽikt entsteht, wenn persönliche oder ȼnanzielle Interessen eines Mit-

arbeitenden mit den Interessen der Voltatron AG kollidieren oder in KonȽikt geraten könn-

ten.

Alle Mitarbeitenden sind verpȽichtet, jede tatsächliche oder potenzielle Interessenkolli-

sion zu vermeiden und oȹenzulegen.

Die nachfolgenden Beispiele für InteressenkonȽikte verdeutlichen unsere Grundsätze in 

diesem Bereich:

 � Beteiligungen an oder Nebentätigkeiten für Wettbewerber, Kunden oder Lieferanten,

 �  persönliche Beziehungen, die geschäftliche Entscheidungen beeinȽussen könnten,

 � die Annahme von Vorteilen, die über angemessene geschäftliche GepȽogenheiten hin-

ausgehen.

Alle Mitarbeitenden müssen sicherstellen, dass geschäftliche Entscheidungen aus-

schließlich im besten Interesse der Voltatron AG getroȹen werden.

Im Zweifelsfall ist die oder der Vorgesetzte oder die Compliance-Abteilung  

(compliance@voltatron.com) zu informieren.

6. Produktsicherheit

Die Voltatron AG verpȽichtet sich, ihren Kunden jederzeit sichere, zuverlässige und quali-

tativ hochwertige Produkte bereitzustellen. Produktsicherheit ist ein zentraler Bestand-

teil unserer Verantwortung gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und der Gesellschaft.

Unsere Grundsätze zur Produktsicherheit lauten:

 � Produkte dürfen keine Mängel oder Eigenschaften aufweisen, die Gesundheit oder 

Eigentum beeinträchtigen könnten.

 � Alle relevanten gesetzlichen Vorschriften, Normen und internen Qualitätsstandards 

sind strikt einzuhalten.

 �  Entwicklungs-, Produktions- und Prüfprozesse sind so zu gestalten, dass Risiken früh-

zeitig erkannt und minimiert werden.

 � Jede und jeder Mitarbeitende trägt Verantwortung für die Qualität und Sicherheit der 

Produkte im eigenen Arbeitsbereich.

 � Sicherheitsrelevante Informationen sind transparent und vollständig an Kunden und 

Geschäftspartner weiterzugeben.

 � Mängel oder sicherheitsrelevante Vorfälle sind unverzüglich zu melden, damit geeigne-

te Maßnahmen ergriȹen werden können.

Durch konsequente Produktsicherheit stärken wir das Vertrauen unserer Kunden und 

sichern den nachhaltigen Erfolg der Voltatron AG.

Geschäftliche Entscheidungen treȹen wir 
ausschließlich im Interesse der Voltatron AG – 
sollte es zu KonȽikten kommen, legen wir diese 
umgehend oȹen.

Unser Ziel sind sichere und qualitativ  
hochwertige Produkte – ausgehend von unserer 

hohen Kundenorientierung setzen wir auch bei  
der Produktsicherheit höchste Standards.
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7. Schutz des Firmeneigentums und des 
Eigentums von Geschäftspartnern

Das materielle und immaterielle Eigentum der Voltatron AG stellt die Grundlage für unseren 

wirtschaftlichen Erfolg dar.

Dazu gehören Gebäude, Anlagen, Werkzeuge, Fahrzeuge, IT-Systeme, aber auch geistiges 

Eigentum wie Marken, Patente, Geschäftsgeheimnisse und Know-how.

Wir halten uns daher an die folgenden Grundsätze:

 � Firmeneigentum ist sorgfältig zu behandeln und ausschließlich für geschäftliche Zwe-

cke zu nutzen.

 � Informationen und Geschäftsunterlagen dürfen nicht unbefugt weitergegeben oder 

privat verwendet werden.

 � Geistiges Eigentum der Voltatron AG und ihrer Geschäftspartner ist vertraulich zu 

behandeln und zu schützen.

 � Der Verlust, die Beschädigung oder der Diebstahl von Firmeneigentum ist unverzüglich 

zu melden.

Alle Mitarbeitenden tragen Mitverantwortung dafür, das Eigentum der Voltatron AG sowie 

das Eigentum unserer Kunden, Lieferanten und Partner zu schützen und ordnungsgemäß 

zu nutzen.

8. Kartellrecht

Die Voltatron AG bekennt sich zu einem freien und fairen Wettbewerb. Alle Mitarbeitenden 

sind verpȽichtet, das geltende Kartellrecht strikt einzuhalten.

Gemäß unseren Grundsätzen sind die folgenden Verhaltensweisen strengstens untersagt:

 � Absprachen oder abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Wettbewerbern („horizon-

tale Absprachen“) über Preise, Kunden, Märkte oder Angebote,

 � Austausch sensibler Informationen mit Wettbewerbern, etwa über Preise, Kosten, Stra-

tegien oder Marktanteile, sowie

 � Vereinbarungen zwischen Lieferanten und Kunden („vertikale Absprachen“), die den 

Wettbewerb einschränken.

Auch informelle oder indirekte Abstimmungen können als kartellrechtswidrig gelten.

Erhöhte Aufmerksamkeit ist bei Verbands- oder Branchentreȹen geboten. Dort dürfen 

keine vertraulichen Marktinformationen ausgetauscht werden – selbst der Anschein einer 

wettbewerbswidrigen Absprache ist zu vermeiden.

Bei Zweifeln über die kartellrechtliche Zulässigkeit eines Vorgehens ist frühzeitig die Com-

pliance-Abteilung (compliance@voltatron.com) zu konsultieren.

Wir schützen und achten geistige Werte – 
uns anvertraute Güter, Anlagen und Daten 
behandeln wir so, als wären es unsere eigenen.

Wir verpȽichten uns zu freiem und  
fairem Wettbewerb und lehnen jede Form 

wettbewerbswidriger Absprachen strikt ab.
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15. Hinweisgebersystem

Die Voltatron AG fördert eine oȹene Unternehmenskultur, in der recht- und regelkonfor-

mes Verhalten selbstverständlich ist.

Mitarbeitende, Geschäftspartner und Dritte werden ausdrücklich ermutigt, Hinweise auf 

Verstöße gegen Gesetze, interne Richtlinien oder diesen Verhaltenskodex zu melden.

Unser Hinweisgebersystem baut auf den folgenden Grundsätzen auf:

 � Hinweise können vertraulich und auf Wunsch anonym abgegeben werden.

 � Jeder Hinweis wird sorgfältig geprüft und, soweit erforderlich, untersucht.

 � Hinweisgebende Personen sind vor Benachteiligungen oder Repressalien geschützt.

 �  Missbrauch des Systems, etwa durch bewusst falsche Anschuldigungen, wird nicht 

toleriert.

Die Meldung von Verstößen kann über interne Meldewege oder das oȺzielle Hinweisge-

bersystem der Voltatron AG erfolgen.

Das Unternehmen stellt sicher, dass jeder gemeldete Hinweis fair, vertraulich und trans-

parent behandelt wird.

14. Datenschutz

Die Voltatron AG verpȽichtet sich zum Schutz aller personenbezogenen Daten von Mit-

arbeitenden, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern.

Der Umgang mit Daten erfolgt stets im Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen, 

insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Unsere Grundsätze für die Einhaltung des Datenschutzes sind:

 � Personenbezogene Daten werden nur erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit dies 

gesetzlich zulässig oder seitens der betroȹenen Personen ausdrücklich erlaubt ist.

 �  Der Zugriȹ auf personenbezogene Daten ist auf die Mitarbeitenden beschränkt, die 

diese Informationen für ihre Tätigkeit benötigen („Need-to-know-Prinzip“).

 � Alle Daten müssen vertraulich behandelt und sicher gespeichert werden.

 � Bei der Weitergabe von Daten an Dritte ist sicherzustellen, dass die Datenschutzvor-

gaben eingehalten werden.

 � Datenschutzverletzungen sind umgehend an den Datenschutzbeauftragten der Volta-

tron AG zu melden.

 � Der Schutz von personenbezogenen Daten ist ein Ausdruck des Respekts gegenüber 

jeder einzelnen Person und trägt wesentlich zum Vertrauen in unser Unternehmen bei.

Der Schutz personenbezogener Daten ist 
Ausdruck unseres Respekts – wir handeln nach 
höchsten Datenschutzstandards.

Wir fördern eine oȹene Transparenz-,  
Fehler- und Unternehmenskultur – Hinweise  

auf Verstöße sehen wir als Chance,  
besser zu werden. Hinweisgeber werden  

in jedem Fall geschützt.
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Unter die PȽicht zur Meldung fallen beispielsweise: 

 � Wirtschaftskriminelle Handlungen (zum Beispiel Diebstahl, Betrug, Korruption, Untreue,  

Unterschlagung),

 � Kartellrechtsverstöße oder Verstöße gegen das Außenwirtschaftsrecht, 

 � die Verletzung von Menschenrechten, sexuelle Belästigung oder Verstöße gegen Dis-

kriminierungsgesetze, 

 � Verstöße, die dazu führen könnten, dass Ordnungs- oder Strafverfolgungsbehörden 

(zum Beispiel Aufsichtsbehörde, Staatsanwaltschaft) Ermittlungen aufnehmen. 

Bei Unsicherheiten, ob ein bestimmtes Verhalten oder ein Vorfall als Compliance-Verstoß 

einzustufen ist, sollte die Compliance-Abteilung (compliance@voltatron.com) frühzeitig 

konsultiert werden.

Weitere Informationen

Diese Richtlinien sind im Voltatron Intranet sowie auf der Voltatron-Website zu ȼnden. 

Weitere Informationen zum Code of Conduct und Compliance bei Voltatron ȼnden Sie unter 

https://ir.voltatron.com/corporate-governance und im Voltatron Intranet. 

Die Compliance-Abteilung steht Ihnen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung:

compliance@voltatron.com

Tel. +49 (0) 911 377 175 - 100

Ansprechpartner im direkten Arbeitsumfeld

Bei Fragen zu diesem Verhaltenskodex oder zur Meldung von Verstößen gegen den Kodex 

beziehungsweise gegen Compliance-Richtlinien können Sie sich an Ansprechpartner in 

Ihrem direkten Arbeitsumfeld wenden, beispielsweise an:

 � Ihre unmittelbaren Vorgesetzten, 

 � die Unternehmensleitung, 

 � die Compliance-Abteilung (compliance@voltatron.com), oder

 � Ihre Ansprechpartner im Bereich HR.

MeldepȽicht für wesentliche Compliance-
Verstöße

Führungskräfte und Mitarbeitende, die ausgehend von ihrer Position oder Organstellung 

eine herausragende Verantwortung für die Einhaltung des vorliegenden Code of Conduct 

tragen, sind in besonderem Maße verpȽichtet, Fehlverhalten zu melden. Daher müssen sie 

konkrete Hinweise auf beziehungsweise einen Anfangsverdacht bezüglich eines wesent-

lichen Compliance-Verstoßes unverzüglich kenntlich machen. In solchen Fällen ist die 

Compliance-Abteilung (compliance@voltatron.com) umgehend zu informieren. Schließ-

lich richtet sich dieser Grundsatz auch als Auȹorderung an alle weiteren Mitarbeitenden, 

die Kenntnis von Regelverstößen erlangen.




